
1.Vereinfachte Änderung
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8.4.1

8.4.2

8.4.3

Der Rat der Stadt Ratingen hat am ..................... den
Bebauungsplan Ost  313 ,1.vereinfachte Änderung
gemäß § 10 (1) BauGB in Verbindung mit den §§ 7
und 41 GO NRW als Satzung beschlossen.

Ratingen, den                             Der Bürgermeister

                                                       (Birkenkamp)

Auslegung

Satzungsbeschluß
Gemäß § 10 (3) BauGB ist der Satzungsbeschluß
sowie die Möglichkeit der Einsichtnahme des
Bebauungsplanes Ost 313, 1. vereinfachte Änderung
mit Begründung  ......................... im Amtsblatt der
Stadt Ratingen bekannt gemacht worden.

Ratingen, den                               Der Bürgermeister

                                                         (Birkenkamp)

Inkrafttreten

Der Rat der Stadt hat am 28.10.2008 die öffentliche
Auslegung des  Bebauungsplanentwurfes
Ost  313, 1. vereinfachte Änderung nach § 13  i.V. mit
§ 3 (2) BauGB beschlossen.
Nach ortsüblicher Bekanntmachung am 29.01.2009 im
Amtsblatt der Stadt Ratingen haben der Entwurf des
Bebauungsplanes und die Begründung,
vom 02.03.2009 bis einschließlich 03.04..2009 öffentlich
ausgelegen.

Ratingen, den                                 Der Bürgermeister

                                                          (Birkenkamp)

Der Rat der Stadt hat am 28.10.2008 gemäß § 2 (1)
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes
Ost  313, 1. vereinfachte Änderung beschlossen.

Die ortsübliche Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses erfolgte am  29.01.2009  im
Amtsblatt der Stadt Ratingen.

Ratingen den,..........................

Der Bürgermeister

        (Birkenkamp)

Aufstellung
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